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Rundschreiben

Zusammenfassung:
Das Rundschreiben thematisiert die steuerliche Behandlung von Einnahmen aus der Bewirt-
schaftung von Parkflächen, insbesondere wenn selbige an Dritte weitergegeben werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine falsche Anwendung der MwSt. auf solche Einnahmen 
finanzielle Nachteile für die Gemeinde mit sich bringt und daher unbedingt zu vermeiden ist. 
Zudem wird empfohlen, bestehende und geplante Vertragsmodelle mit externen Dienstleistern 
sowohl steuerlich als auch verwaltungsrechtlich sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls anzu-
passen.

Bei der Bewirtschaftung von Parkflächen, insbesondere wenn selbige an Dritte weitergegeben 
werden,  stellt  sich  regelmäßig  die  Frage  nach  der  korrekten  steuerlichen  Behandlung  der 
daraus resultierenden Einnahmen.

Die zur Verfügung Stellung von Grundstücken an Dritte, gegen Entgelt, die darauf eine Park-
platzbewirtschaftung betreiben entspricht einer Vermietung von Grundstücken. Vermietungen 
von Immobilien sind für öffentliche Körperschaften nur dann für die MwSt. Relevant, wenn 
dafür eine eigene Organisationsstruktur besteht.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Parkflächen, welche dem institutionellen Bereich einer öf-
fentlichen Körperschaft zuzuordnen sind, nicht dem Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer 
(MwSt.) unterliegen. Wir erinnern daran, dass aus dem institutionellen Bereich der Gemeinde 
keine Rechnungen gestellt werden können. Wird dennoch, z. B. auf Verlangen eines eventuel-
len Parkplatzbetreibers, die MwSt. angewandt, führt dies bei gleichbleibenden Einnahmen zu 
erheblichen finanziellen Nachteilen der Gemeinde (mindestens 22 %). Dies könnte im Zuge 
einer  Kontrolle vom Rechnungshof beanstandet werden, da eine effektiv nicht geschuldete 
MwSt. abgeführt wird und die dementsprechenden Kosten zu Lasten der Gemeinde gehen.

Es ist in diesem Zusammenhang wesentlich, dass Modelle zur Parkplatzbewirtschaftung sowie 
etwaige Vereinbarungen mit externen Dienstleistern der institutionellen Tätigkeit der Körper-
schaft Rechnung tragen. Geschäftskonzepte, die pauschal eine MwSt.- Pflicht annehmen, ohne 
den institutionellen Charakter der Einrichtung zu berücksichtigen, bergen das Risiko einer 
falschen steuerlichen Behandlung.

In Fällen, in denen externe Anbieter für die technische Umsetzung oder Verwaltung eingesetzt 
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werden, ist sicherzustellen, dass die gesamten Einnahmen aus der institutionellen Parkraumbe-
wirtschaftung  ohne  Anwendung  der  MwSt.  der  Körperschaft  zustehen.  Externe  Dienstleister 
haben für ihre Leistungen eine gesonderte Rechnung über das vereinbarte Entgelt (z. B. ein pro-
zentualer Anteil) zuzüglich MwSt. auszustellen.

Verträge und Abrechnungsmodalitäten mit externen Dienstleistern sind dahingehend zu prüfen, 
ob sie den steuerlichen Rahmenbedingungen für Tätigkeiten im institutionellen Bereich entspre-
chen und sind bei Bedarf entsprechend anzupassen oder zu ergänzen.

Eine irrtümliche Meldung oder Versteuerung der Parkeinnahmen durch externe Anbieter kann 
steuerlich nachteilige Folgen für die öffentliche Einrichtung nach sich ziehen und ist daher zu 
vermeiden.

Grundsätzlich empfehlen wir auf jeden Fall eine eingehende steuerliche Prüfung des genauen 
Sachverhaltes vor Abschluss etwaiger Verträge. Auch im Falle von bereits abgeschlossenen Ver-
trägen empfiehlt sich eine detaillierte steuerliche Überprüfung des Sachverhaltes.

Weiters sind auch die verwaltungsrechtlichen Aspekte, insbesondere die Problematik der Direkt-
vergabe bzw. Ausschreibungen, genauestens zu prüfen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater


